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zu gestalten. Anregungen und konstruktive Vorschläge nehmen wir gern entgegen. Bitte
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Karin Jesgarek
MDK Hessen
Zimmersmühlenweg 23
61440 Oberursel
Telefon: 06171 / 634-202
Telefax: 06171 / 634-155
E-Mail: k.jesgarek@mdk-hessen.de
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MITMENSCHLICH Solidarität ist die maßgebliche Grundlage der gesetzlichen
Kranken- und sozialen Pflegeversicherung.

Als aufgeschlossener Partner leisten wir einen exzellenten
Beitrag zur angemessenen medizinischen und pflegerischen
Versorgung.

DENKEN Qualität eines anspruchsvollen Leistungsgeschehens 
sicherzustellen, setzt folgerichtige Entscheidungen voraus.

Unter Anwendung professioneller Methoden erstellen 
wir systematisch und evidenzbasiert sozialmedizinische 
Exper tisen.

KONSTRUKTIV Humanität kennzeichnet das Menschsein im Allgemeinen
und die verpflichtende Bildung im Besonderen.

Mit kompetenten und engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern meistern wir die Herausforderungen im
Gesundheitswesen.

HANDELN Wirtschaftlichkeit ist geboten, um auch zukünftig sozial
handlungsfähig zu sein.

Unsere Kapazitäten setzen wir effektiv und effizient zur
 Gestaltung eines fortschrittlichen Gesundheitssystems ein.

MITMENSCHLICH DENKEN –
KONSTRUKTIV HANDELN

„Das Leitbild befindet sich in Überarbeitung!“
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Gesundheitsreform und
strukturelle Weiterent-
wicklung in der Pflege,
das waren in den ver-
gangenen Jahren zwei
herausragende Themen
in Politik und Gesell-
schaft – und werden es
auch bleiben. Zu Recht,

denn schließlich will jeder im Krankheitsfall
gut versorgt sein, im akuten Stadium eben-
so wie bei langwierigem Verlauf.

Die Errungenschaften von gesetzlicher
Krankenversicherung (GKV) und sozialer
Pflegeversicherung (SPV) sind heute nicht
mehr wegzudenken: Keinem Versicherten
sollen aus Kostengründen die medizinisch
notwendigen Leistungen vorenthalten wer-
den. Und bei Pflegebedürftigkeit haben
Versicherte und Angehörige Anspruch auf
unterstützende Leistungen zur ambulanten
oder stationären Pflege.

Zur Sicherung der sozialen Gerechtigkeit
trägt der Medizinische Dienst der Kranken-
versicherung (MDK) mit seinen sozialmedi-
zinischen Begutachtungs- und Beratungs-
leistungen maßgeblich bei.

• Der MDK unterstützt die Kranken- und
Pflegekassen in der gebührenden Zuwei-
sung der Mittel im Einzelfall – angemes-
sen und wirtschaftlich zugleich.

• Der MDK beteiligt sich an der Sicherung
der Behandlungsqualität – stationär wie
ambulant, in der medizinischen wie in der
pflegerischen Versorgung.

• Der MDK trägt zum Fortschritt im Ge-
sundheitswesen bei – mit der Beratung
der Kranken- und Pflegekassen und ihren
Verbänden in allgemeinen und fachüber-
greifenden Fragen der medizinischen und
pflegerischen Versorgung.

• Der MDK setzt Impulse für die Aus- und
Fortbildung in den Gesundheitsberufen.

An der Schnittstelle zwischen Krankenversi-
cherung und Versichertengemeinschaft er-
füllt der MDK so eine doppelte Funktion: ei-
nerseits als Garant für Versorgungsgerech-
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tigkeit und -qualität sowie andererseits als
Begleiter bei Weiterentwicklungen im Ge-
sundheitswesen.

Über den Reformbedarf der Kranken- und
Pflegeversicherung besteht Einigkeit. In An-
betracht der wechselnden Lebensgewohn-
heiten und des medizinischen Fortschritts
gilt es, das soziale Sicherungssystem leis -
tungsfähig und zugleich finanzierbar zu ge-
stalten. Vor dem Hintergrund der demogra-
phischen Entwicklungen nimmt insbeson-
dere die Absicherung gegen die Risiken des
Alters einen hohen Stellenwert ein.

Entscheidende Schritte in diese Richtung
wurden mit dem Wettbewerbsstärkungs-
und dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz
bereits unternommen. Dies war auch für
die Mitarbeiter des MDK Hessen mit um-
fangreichen neuen Aufgaben und gewan-
delten Anforderungen verbunden. In den
vergangenen zwei Jahren haben sie diese
mit viel Einsatzbereitschaft in Angriff ge-
nommen – ihnen vielen Dank dafür. Über
das Ergebnis dieses Engagements legen wir
mit dem folgenden Bericht Rechenschaft
ab.

Dr. iur. Dr. biol. hom. Wolfgang Gnatzy
Geschäftsführer
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Begutachtung

Auftragslage
Während des Berichtszeitraums ist die Zahl
der Auftragseingänge im Vergleich zum
Jahr 2007 um knapp neun Prozent auf rund
280.000 pro Jahr gestiegen (Abb. 1.1). Da-
mit hat sich der Trend der Vorjahre fortge-
setzt. Zurückzuführen ist diese Zunahme
vor allem auf die zunehmende Transparenz
der Abrechnung, die mit der Einführung der
pauschalierten Vergütung an den Kranken-
häusern in Hessen einhergeht. Das System

der diagnosebezogenen Fallgruppen (Ger-
man Diagnosis Related Groups – G-DRGs),
auf der die Vergütung basiert, wird jährlich
angepasst und verfeinert. Dadurch hat sich
die Zahl der gelisteten Fallgruppen mittler-
weile von knapp 700 auf fast 1.200 im Jahr
2009 erhöht. So werden durch die jährliche
Weiterentwicklung des deutschen DRG-
Systems zwar die einzelnen Fallgruppen
 zunehmend besser abgebildet, gleichzeitig
wächst aber auch die Komplexität des
 Systems. Dementsprechend ergeben sich
auch fortlaufend neue Fragestellungen, die
einen entsprechenden Begutachtungsbe-
darf nach sich ziehen.

Erledigungsarten

Die Gutachter des GB KH bearbeiten Auf-
träge zu Fragen im Einzelfall:

• in Form einer aussagekräftigen Empfeh-
lung als Sozialmedizinische Fallberatung
(SFB)

• kurzgefasst als Gutachtenäquivalent
• ausführlich als Gutachten

Die Begutachtung kann auf zwei Arten
durchgeführt werden.
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Neben der Begutachtung im Einzelfall berät der GB KH die hessischen Krankenkassen zur
Qualität der Versorgung sowie in Vertragsfragen und bietet Fortbildungen für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Krankenkassen an. Gutachter des GB KH arbeiten eng mit 
der sozialmedizinischen Expertengruppe der MDK-Gemeinschaft „Vergütung und Abrech-
nung“ (SEG 4) zusammen.

Im Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen und ihrer Verbände bearbeitete der
Geschäftsbereich Krankenhaus (GB KH) im Berichtszeitraum Aufträge mit Fragen
und Problemstellungen in folgenden Themenfeldern:

• Stationäre Krankenhausversorgung
• Ambulantes Operieren im Krankenhaus
• Plastisch-kosmetische Operationen
• Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik sowie Kinder- und 

Jugendpsychiatrie
• Neurologie
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Abb. 1.1: 
Auftragserledigung im GB KH im Zeitraum 2008/2009

Entwicklung in den Jahren 
2008 und 2009
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Bei der Begutachtung in der Dienststelle
erfolgt diese anhand der angeforderten
 Unterlagen (z. B. Arztbrief, Operationsbe-
richt, Interventionsprotokolle, Laborbefun-
de, Pflegedokumentation). Bei Anfragen
zu plastisch-kosmetischen Eingriffen kann
ggf. eine körperliche Untersuchung mit
Anamnese und Befunderhebung erforder-
lich werden.

Im Rahmen von Klinikbegehungen wird
anhand der gesamten Krankenakte die
Behandlung begutachtet. Bei Rückfragen
kann der behandelnde Arzt eingebunden
werden. Widersprüche sind hierbei sehr
selten: Hierdurch werden Ressourcen aller
an diesem Vorgehen Beteiligter (Kranken-
kassen, Krankenhäuser und MDK) be-
trächtlich gespart.

Die Aufträge zur stationären Versorgung
mit Fragen zu DRGs, Kodierung und statio-
närer Verweildauer nehmen bei den Erledi-
gungen den größten Raum ein (Aktenlage
beim MDK, Gutachtenäquivalent, SFB). Die
Gutachten nach Aktenlage vor Ort werden
im Rahmen von Begehungen von Kliniken
anhand der Originalakte erstellt. Gutachten
nach Untersuchung beim MDK wurden bei-
spielsweise bei Fragen zu plastisch-kosme -
tischen Eingriffen (bariatrische Chirurgie,
Mammachirurgie etc.) erstellt. Gutachten
nach Untersuchung vor Ort werden vor al-
lem durch das Team Psychiatrie im Rahmen
von Begehungen und Untersuchungen von
Patienten in den Kliniken erstellt.

Bei insgesamt gestiegenen Auftragszahlen
hat im Berichtszeitraum der Anteil der Gut-
achten, die als SFB und Gutachten nach
 Aktenlage vor Ort erstellt wurden, weiter-
hin deutlich zugenommen (Abb. 1.2). Die-
ses Vorgehen hat sich als sinnvoll erwiesen,
da bei eindeutigem Sachverhalten und aus-
reichender Informationslage die SFB die am
wenigsten aufwendige Erledigungsart ist.

In den Jahren 2008 und 2009 wurden
272.602 bzw. 281.345 Aufträge bearbei-
tet. Insgesamt wurden hierbei fallabschlie-
ßend 188.188 bzw. 195.922 gutachterliche
Empfehlungen ausgesprochen. Weitere
84.414 bzw. 85.423 Aufträge wurden ent-
weder als steuernde SFB bearbeitet oder

Sozialmedizinische Fallberatung Gutachtenäquivalent
Gutachten nach Aktenlage Gutachten nach Untersuchung
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Abb. 1.3: 
Laufzeiten im GB KH in Tagen im Zeitraum 2008/2009
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Abb. 1.2: Begutachtungen 
im GB KH nach Erledigungsarten im Zeitraum 2008/2009
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wegen fehlender Unterlagen an die Auf-
traggeber zurückgereicht. Die Anzahl offe-
ner Aufträge stieg im Laufe der Jahre von
56.904 auf 65.231 um etwa 15 Prozent an.

Laufzeiten
Parallel zur Auftragsentwicklung hat die
durchschnittliche Laufzeit der Gutachten
trotz Zunahme niederschwelliger Erledi-
gungsarten zugenommen (Abb.1.3). Bei
der Erledigungsart Gutachtenäquivalent 
lag die Laufzeit bei rund drei Monaten. Die
Laufzeiten bei Gutachten nach Aktenlage
hingegen haben sich, auch im Vergleich zu
den Vorjahren, deutlich verlängert, bis zum
Schluss auf fast ein halbes Jahr. Die Gut -
achtenlaufzeit im Rahmen der körperlichen
Untersuchung konnte bei gut 30 Tagen
konstant gehalten werden.

Dazu beigetragen haben die folgenden Ent-
wicklungen der vergangenen Jahre:

• Gestiegene Auftragszahlen
• Zunehmende Nachfragen zur Klärung

des Sachverhalts
• Weitere Differenzierung des G-DRG-

Systems
• Zunahme der Komplexität der Aufträge

durch gezielte Vorauswahl

Qualitätsprüfung

Mitarbeiter des GB KH wirkten im Auftrag
der gesetzlichen Krankenkassen und ihrer
Verbände auf Landes- und Bundesebene in
Fachausschüssen und Fachgruppen als Be-
rater bei der Qualitätssicherung der statio-
nären Versorgung unter anderem bei fol-
genden Themenfeldern mit:

• Bewertung der Strukturvoraussetzungen
(Strukturqualität) von Kliniken bei der Ko-
dierung von Komplexbehandlungen im
DRG-System (gemäß Definitionen des
DIMDI)

• Bewertung von Kliniken auf Basis der Ver-
einbarung des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) über Maßnahmen
zur Qualitätssicherung der Versorgung
von Früh- und Neugeborenen

• Bewertung von Kliniken auf der Basis der
Vereinbarung des G-BA über Maßnah-
men zur Qualitätssicherung für die statio-
näre Versorgung bei der Indikation
 Bauchaortenaneurysma

• Bewertung von Kliniken auf Basis der Ver-
einbarung des G-BA über die Maßnah-
men zur Qualitätssicherung für die statio-
näre Versorgung von Kindern und Ju-
gendlichen mit hämato-onkologischen
Krankheiten

Kompetenz-Centrum für Psychiatrie
und Psychotherapie

Beim Team Psychiatrie ist auch das Kom-
petenz-Centrum für Psychiatrie und Psy-
chotherapie (KCPP) angesiedelt. Das KCPP
ist eine gemeinsame, paritätisch finanzier-
te Einrichtung des GKV-Spitzenverbandes
und der MDK-Gemeinschaft. Als organisa-
torisch eigenständige Gemeinschaftsein-
richtung wird das KCPP unter der Leitung
des MDK Mecklenburg-Vorpommern e. V.
in Kooperation mit dem MDK Hessen be-
trieben. Hauptaufgabe ist die Unterstüt-
zung und Beratung des GKV-Spitzenver-
bandes, der Kranken- und Pflegekassen
und ihrer Verbände sowie der Medizini-
schen Dienste in Versorgungs- und Struk-
turfragen und die Systemberatung.

KU-Sonderheft: Deutsche Kodierricht-
linien – Allgemeine und spezielle Ko-
dierrichtlinien für die Verschlüsselung
von Krankheiten und Prozeduren

Gutachter des MDK Hessen beteiligen sich
als Experten bei der Herausgabe des jähr-
lich erscheinenden Sonderhefts. Das DRG-
System als Instrument der Leistungsver-
rechnung gehört seit seiner Einführung zu
den bedeutendsten Themen der stationä-
ren Versorgung. Das jährlich überarbeitete
KU-Sonderheft enthält neben der neues ten
Fassung der allgemeinen und speziellen

Kodierrichtlinien für die Ver-
schlüsselung von Krankheiten
und Prozeduren die Kom-
mentierungen des Medizini-
schen Dienstes der Kranken-
versicherung (MDK).
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• Begleitende Qualitätssicherung bei Ver-
trägen zur Integrierten Versorgung

• Mitarbeit bei vergleichenden Prüfungen
zur Sicherung der Ergebnisqualität im
Rahmen der Geschäftsstelle Qualitätssi-
cherung Hessen (GQH)

• Mitarbeit in den Fachgruppen bei der
Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung
(BQS)

Beratung

Der GB KH unterstützte die Arbeit der Kran-
kenkassen und ihrer Verbände durch Bera-
tung unter anderem bei:

• Budget- und Vertragsverhandlungen
• Beurteilung von Konzepten und Verträgen
• Prüfung auf bestehende Strukturvoraus-

setzungen
• Integrierte Versorgung (z.B. Neurochirurgie)
• Bewertung des veränderten Kodierver-

haltens
• Fehlbelegungsprüfungen nach § 17 c KHG
• Zusammenführung der Krankenhausda-

ten gemäß § 301 SGB V
• Datenaustausch im Krankenhausbereich

Psychiatrie, Psychotherapie, 
Psychosomatik sowie Kinder- und 
Jugendpsychiatrie

Um Synergieeffekte nutzen zu können,
werden im GB KH die folgenden Bereiche
im Team Psychiatrie zusammengeführt:

• Ambulante Psychiatrie und Psychotherapie
• Stationäre Psychiatrie
• Kompetenz-Centrum für Psychiatrie und

Psychotherapie (KCPP)

Neben der Einzelfallbegutachtung stellte
die thematisch breitgefächerte Beratung
der Krankenkassen und ihrer Verbände in
Hessen einen wesentlichen Schwerpunkt
des Teams dar. Erarbeitet wurden unter an-
derem sachverständige Stellungnahmen zu
folgenden Themenfeldern:

• Stationäre Behandlung einzelner Versi-
cherter (Psychiatrie, Psychotherapie, Psy-
chosomatik, Neurologie) mit regelmäßi-
gen Klinikbegehungen

• Neurologische Frührehabilitation
• Psychiatrische Institutsambulanzen

• Ambulante vertragliche und außerver-
tragliche Psychotherapie

• Neuropsychologische Therapie
• Soziotherapie
• Geschlechtsangleichende Maßnahmen
• Evaluation der Verordnung über Maßstä-

be und Grundsätze für den Personalbe-
darf in der stationären Psychiatrie (Psychi -
atrie-Personalverordnung – Psych-PV)

• Ermittlung des Personalbedarfs in den
Psychiatrischen Kliniken und Abteilungen

• Krankenhausvergleiche in der Psychiatrie
• Bedarfsanalysen und Beratung zu Kon-

zepten und Vertragsgestaltung in der
ambulanten, teilstationären und statio-
nären Versorgung

• Fachspezifische Unterstützung bei Bud-
getverhandlungen, Projekten und Mo-
dellvorhaben

Fortbildung

Der GB KH bietet für die Mitarbeiter der
Krankenkassen Fortbildungen an, die we-
sentliche Grundlagen für die spezifizierte
Fallauswahl im DRG-System vermitteln. Die
Kassen sollen dadurch in die Lage versetzt
werden, gezielt und selbstständig Fälle aus-
zuwählen, die der Bearbeitung durch den
MDK bedürfen. Im Berichtszeitraum hat der
GB KH insgesamt 49 Fortbildungsveranstal-
tungen angeboten, die von den Mitarbei-
tern der Krankenkassen intensiv genutzt
wurden. Behandelt wurden darin unter an-
derem folgende Themen:

• G-DRG-System
• Internationale Klassifikation der Krank-

heiten (ICD-10-GM)
• Operationen- und Prozedurenschlüssel

(OPS)
• Allgemeine und spezielle Kodierricht -

linien
• Fallprüfungen
• Prüfverfahren nach § 17 c KHG
• Verfahren nach § 112 SGB V
• Psychiatrische Krankheitsbilder
• Psychiatrie-Personalverordnung
• Psychotherapie
• Transsexualität
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Begutachtung

Auftragslage
Verglichen mit den Vorjahren nahmen im
Berichtszeitraum die Auftragszahlen vom
dritten Quartal 2008 an sprunghaft ab,
 blieben aber weiterhin auf einem hohen
 Niveau (Abb. 2.1.). Die niedrigere Gesamt-
zahl ergab sich vor allem aus reduzierten
Auftragszahlen zu Vorsorge und Rehabilita-
tion durch ein verändertes Fallauswahlver-
fahren bei den Kassen, bei Arbeitsunfähig-
keit kam es zu einer Auftragssteigerung.
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Im Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen und ihrer Verbände bearbeitete der
Geschäftsbereich Arbeitsunfähigkeit/Rehabilitation (GB AU/Reha) im Berichts-
zeitraum Fragen und Problemstellungen in folgenden Themenfeldern:

• Arbeitsunfähigkeit
• Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen
• Häusliche Krankenpflege / Haushaltshilfe
• Fahrtkosten und chronische Erkrankungen

Darüber hinaus berät der GB AU/Reha die hessischen Krankenkassen in Vertragsfragen und
zur Qualität der Versorgung und bietet Fortbildungen für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Krankenkassen an. Gutachter des GB AU/Reha arbeiten eng mit der sozialmedi-
zinischen Expertengruppe der MDK-Gemeinschaft „Leistungsbeurteilung/Teilhabe“ (SEG 1)
zusammen.
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Aufträge
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2008

302.654
2009

264.284
303.951 263.960
  1.383   1.707

Eingänge

Erledigte Gesamt

Offene

Abb. 2.1: 
Auftragserledigung im GB AU/Reha im Zeitraum 2008/2009

Die Jahre 2008/2009 waren geprägt von
wesentlichen Veränderungen in der Zusam-
menarbeit zwischen Krankenkassen, MDK
und Leistungserbringern. Hervorgerufen
durch die Einführung einer gesetzlichen
Stichprobenregelung bei Vorsorge und Re-
habilitation und durch Zentralisierungen
und Spezialisierungen innerhalb der Kas-
sen, kam es – auch im Vorgriff auf die er-
warteten Folgen der Einführung des Ge-
sundheitsfonds – ab 2008 zu einer wesent-
lich gezielteren Fallauswahl der dem MDK
vorgelegten Fälle. Dem konnte speziell im
Reha-Bereich nur vermittels einer ausführ -
licheren Dokumentation der gutachtlichen
Stellungnahme, die den Inhalten und dem
Umfang der Verordnungsformulare der
 Vertragsärzte angemessen war, begegnet
werden.

Die Einführung entsprechender SFB-Doku-
mentationsbögen ab Juni 2008 bedingte
eine deutlich verbesserte Nachvollziehbar-
keit und Akzeptanz seitens der Kassen, ih-
rer Versicherten und der Leistungserbringer,
jedoch führte dies auch zu einer Erhöhung
der Bearbeitungszeit für den Einzelfall.

Eine Zunahme der Komplexität und Schwie-
rigkeit der Fälle, insbesondere bei Fragen
zur Anschlussheilbehandlung (AHB), häusli-
chen Krankenpflege und Arbeitsunfähigkeit
(AU), war zusätzlich zu beobachten. Die re-
lative Zunahme des Anteils psychiatrischer

Entwicklung in den Jahren 
2008 und 2009
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Abb. 2.3: 
Laufzeiten im GB AU/Reha in Tagen im Zeitraum 2008/2009
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Abb. 2.2: Begutachtungen 
im GB AU/Reha nach Erledigungsarten im Zeitraum 2008/2009

Diagnosen an den AU-Fällen führte zu stei-
genden Begutachtungszeiten bei Begutach-
tungen mit Versichertenkontakt sowie in
steigender Frequenz zur Notwendigkeit des
Einsatzes (überwiegend externer) psychia-
trischer Fachgutachter.

Insgesamt kam es im Berichtszeitraum für
die Teams im GB AU/Reha trotz Reduzie-
rung der Auftragszahl zu einer gleichblei-
bend hohen Aus- und Belastung hinsicht-
lich der Erledigungszeiten für die Beratung
und Begutachtung.

Erledigungsarten

Die Gutachter des GB AU/Reha bearbeiten
Aufträge zu Einzelfall-bezogenen Frage-
stellungen:

• in Form einer aussagekräftigen Empfeh-
lung als Sozialmedizinische Fallberatung
(SFB)

• kurzgefasst als Gutachtenäquivalent
• ausführlich als Gutachten

Zur Erstellung eines Gutachtens kann, wie
bei der SFB oder dem Gutachtenäquivalent,
die Bearbeitung anhand der vorhandenen
Akten ausreichend sein. Unter Umständen
kann aber zusätzlich eine Untersuchung
(Anamnese- und Befunderhebung) erfor-
derlich sein. Die Begutachtung findet dann
in der Regel an einem Standort des MDK
statt.

Die überwiegende Erledigungsart war mit
über 80 Prozent in beiden Jahren die Sozial-
medizinische Fallberatung (SFB). Bemer-
kenswert ist dabei die Steigerung des
 Anteils fallabschließender SFB auf zuletzt
etwa 90 Prozent. Diese ermöglichen eine
grundsätzliche Verwaltungsentscheidung
einer Krankenkasse und sind Ausdruck
 einer guten Fallauswahl und funktionieren-
den Zusammenarbeit der Fallmanager der
Krankenkassen mit den Gutachterinnen
und Gutachtern des MDK. Der Anteil der
Gutachten nach Aktenlage und nach Unter-
suchungen beim MDK wurde im Vergleich
zu den Vorjahren leicht gesteigert. Der An-
teil an Gutachtenäquivalenten blieb gleich
(Abb. 2.2).
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Fortbildung

Im Berichtszeitraum hat der GB AU/Reha
insgesamt 70 Fortbildungsveranstaltungen
für Krankenkassenmitarbeiter durchge-
führt. In diesen Seminaren und Workshops
werden die Mitarbeiter der Krankenkassen
gezielt darin geschult, Fragestellungen, die
sozialmedizinisches Expertenwissen erfor-
dern, zu unterscheiden von solchen, die auf
Kassenebene selbst bearbeitet werden kön-
nen. Ein weiteres Ziel ist die verbesserte Fall-
auswahl durch die Vermittlung medizini-
schen Basiswissens in alltagsrelevanten
Krankheitsgruppen. Insbesondere die An-
gebote zur Fallsteuerung bei Vorsorge/Re-
habilitation und häuslicher Krankenpflege
wurden zuletzt verstärkt in Anspruch ge-
nommen, diejenigen zur Arbeitsunfähigkeit
nahmen leicht ab. Die Fortbildung stellt ein
wichtiges Bindeglied zur Prozessoptimie-
rung in der Einzelfallberatung dar. Die we-
sentlichen Fortbildungsthemen finden sich
im Fortbildungsprogramm des MDK Hessen
und sind bezogen auf den Themenbereich
Arbeitsunfähigkeit und Rehabilitation:

• Fallmanagement bei Arbeitsunfähigkeit
• Basiswissen zur Fallsteuerung ausge-

wählter Krankheitsgruppen
• Vorsorge und Rehabilitation
• Mutter/Vater-Kind-Leistungen
• Geriatrische Rehabilitation
• Häusliche Krankenpflege/Haushaltshilfe
• Internationale Klassifikation der Funktions -

fähigkeit, Behinderung und Gesundheit
(ICF)

Laufzeiten
Insbesondere seit Mitte des Jahres 2009
stiegen die Laufzeiten für Gutachten nach
Aktenlage sowie Gutachten nach Unter -
suchung an. Die Laufzeit der Gutachten -
äquivalente konnte mit rund 5 Tagen kon-
stant gehalten werden (Abb. 2.3). Ursache
für die o. g. Laufzeitverlängerungen waren
dabei personelle Engpässe und Unterstüt-
zungsaktionen für den Geschäftsbereich
Krankenhaus. In den besonders Laufzeit-
sensiblen Bereichen AU (insbesondere auch
Arbeitgeberzweifel) und AHB konnten die
Zielvorgaben dennoch eingehalten werden.

Qualitätsprüfung und Beratung

Die Bereiche Einzelfall-unabhängige Bera-
tung und Consulting haben gegenüber den
Vorjahren sowohl bezüglich der Auftrags-
zahl als auch der erforderlichen Erledi-
gungszeiten geringfügig abgenommen.
Grund dafür ist die durch eine Altersteilzeit-
regelung de facto bestehende Stellenredu-
zierung. Die auf diesen Stellenanteil bezo-
genen Inhalte (Expertisen, Gremientätigkeit
und Qualitätsprüfungen) mussten entspre-
chend reduziert werden.

Zertifikat zur Verordnung von Leis tun-
gen zur medizinischen Rehabilitation
nach den Richtlinien des Gemeinsamen
Bundesausschusses

Um die Versorgung mit Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation zu verbessern,
hat der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) 2004 die so genannten Rehabili -
tations-Richtlinien beschlossen. Danach
müssen Vertragsärzte, die solche Leistun-
gen verordnen wollen, ab 2007 Kenntnis-
se in Rehabilitation nachweisen. Um die
flächendeckende Versorgung zu sichern,
wurde unter Beteiligung von Experten für
Rehabilitation des MDK Hessen ein Curri-
culum erarbeitet, das die notwendigen
Kenntnisse kompakt vermittelt. Die erfolg-
reiche Teilnahme wird mit dem Zertifikat
bescheinigt und ist für Vertragsärzte seit-
dem die Mindestvoraussetzung zur Ver-
ordnung von Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation.
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Begutachtung

Auftragslage
Die Zahl der Auftragseingänge bzw. -erledigun -
gen im GB ZP ist im Berichtszeitraum um gut
sieben und im Vergleich zum Jahr 2007 um
fast neun Prozent zurückgegangen. Inhalt-
lich war im Verlauf eine zunehmende Spe-
zialisierung bzw. Komplexität zu verzeichnen.

Erledigungsarten

Die Gutachter des GB ZP bearbeiten Auf-
träge zu Einzelfall-bezogenen Fragestel-
lungen:

• in Form einer aussagekräftigen Empfeh-
lung als Sozialmedizinische Fallberatung
(SFB)

• kurzgefasst als Gutachtenäquivalent
• ausführlich als Gutachten

Zur Erstellung eines Gutachtens kann, wie
bei der SFB oder dem Gutachtenäquiva-
lent, die Bearbeitung anhand der vorhan-
denen Akten ausreichend sein. Unter Um-

Im Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen und ihrer Verbände widmete sich der
Geschäftsbereich Zentralisierte Produkte (GB ZP) im Berichtszeitraum den Aufgaben,
zu deren Erfüllung keine regionale Präsenz erforderlich ist und die somit zentral
erledigt werden können. Sie umfassen vorrangig die folgenden Themenfelder:

• Orthopädische Hilfsmittel
• Besondere Hilfsmittel
• Arzneimittel
• Heilmittel
• Medizinprodukte
• Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
• Sorgfaltspflichtverletzungen und Erstattungsansprüche 
• Zahnmedizin

Im GB ZP arbeiten Gutachter diverser Spezialgebiete und unterschiedlicher Professionen
(Ärzte, Orthopädiemechanikermeister, Apotheker) in vier Teams in engem Kontakt zu den
thematisch zugehörigen sozialmedizinischen Expertengruppen der MDK-Gemeinschaft
„Hilfsmittel und Medizinprodukte“ (SEG 5), „Arzneimittelversorgung“ (SEG 6) sowie „Me-
thoden- und Produktbewertung“ (SEG 7). Darüber hinaus berät der GB ZP die Kranken-
kassen zur Qualität der Versorgung sowie in Vertragsfragen und bietet Fortbildungen für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenkassen an.
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Abb. 3.1: 
Auftragserledigung im GB ZP im Zeitraum 2008/2009

ständen kann aber zusätzlich eine Unter-
suchung (Anamnese- und Befunderhe-
bung) erforderlich sein. Die Begutachtung
findet dann entweder an einem Standort
des MDK statt oder vor Ort, das heißt in
der Wohnung des Versicherten.

Entwicklung in den Jahren 
2008 und 2009
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Die Anteile der einzelnen Erledigungsarten
an der Gesamtzahl der Begutachtungen im
GB ZP haben sich im Berichtszeitraum im
Vergleich zu den Vorjahren nur wenig ver-
ändert. Die Sozialmedizinische Fallberatung
(SFB) war in beiden Jahren die weit über-
wiegende Erledigungsart mit etwa 57 Pro-
zent (Abb. 3.2). Leichte Veränderungen gab
es bei den Gutachten nach Aktenlage mit
einem Rückgang des Anteils um knapp vier
Prozent sowie den Gutachtenäquivalenten
mit einer Zunahme um gut drei Prozent.

Erledigte Aufträge nach Anlassgruppen
Auch die Verteilung auf die einzelnen An-
lassgruppen hat sich bei der Auftragserledi-
gung kaum verändert. Der Begutachtungs-
schwerpunkt im GB ZP im Zeitraum 2008/
2009 lag auf der Beantwortung von Fragen
zur Hilfsmittelversorgung (Abb. 3.4). Dieses
Segment beansprucht über 50 Prozent der
Aufträge. Bei der Bearbeitung von Fragen
zur nicht-orthopädischen Hilfsmittelversor-
gung und zu Sorgfaltspflichtverletzungen
wurden in relevantem Umfang externe
 Gutachter/innen eingesetzt, da nicht genü-
gend interne Fachkapazitäten zur Verfü-
gung standen. Das Produktportfolio weist
einen kontinuierlich hohen Bedarf der Be-
gutachtung zu Fragen der Heil- und Hilfs-
mittelversorgung aus.

Laufzeiten
Das Erledigungsartenportfolio weist bis zu
zwei Dritteln SFB und Gutachtenäquivalen-
te aus und lediglich zu einem Drittel Akten-
lagen und Gutachten mit Untersuchungen.
Die Entwicklung der vergangenen Jahre
weg von aufwendigeren hin zu nieder-
schwelligen Begutachtungsformen wurde
somit fortgesetzt. Damit ist es dem GB ZP
im Großen und Ganzen gelungen, die Lauf-
zeiten bei gleichbleibenden personellen
Ressourcen zum Ende des Berichtszeit-
raums deutlich unter den Ausgangswert
der Vorjahre zu senken. Das Potenzial im
Hinblick auf Laufzeitenoptimierung war
weitgehend ausgeschöpft. 

Beratung

Im Bereich der Einzelfall-unabhängigen Be-
ratung hat der GB ZP die Krankenkassen
und ihre Verbände bei grundsätzlichen Fra-
gen unter anderem zur Qualität der ambu-

Sozialmedizinische Fallberatung Gutachtenäquivalent
Gutachten nach Aktenlage Gutachten nach Untersuchung
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Abb. 3.3: 
Laufzeiten im GB ZP in Tagen im Zeitraum 2008/2009
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Abb. 3.2: Begutachtungen im GB ZP 
nach Erledigungsarten im Zeitraum 2008/2009
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lanten Versorgung, zu Fragen der Hilfsmit-
televaluation, zur integrierten Versorgung
sowie zu Patientenschulungsprogrammen
unterstützt. Im Berichtszeitraum erfolgten
auch Beratungen zu Fragen der Qualitätssi-
cherung, der onkologischen Versorgung,
der Analyse von Berufserkrankungen und
der Hilfsmittelversorgung.

Fortbildung

Im Berichtszeitraum hat der GB ZP 43
 Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt.
Insbesondere die Schulungen und Fortbil-
dungsmaßnahmen zur Verordnung von
Hilfsmitteln, Heilmitteln und Arzneimitteln
wurden von den Krankenkassen intensiv
genutzt. Inhalte der Maßnahmen waren
unter anderem:

• Spezielle Aspekte der Hilfsmittelversor-
gung

• Produktrecherche bei Hilfsmitteln
• Sozialmedizinische Aspekte der Heilmit-

telversorgung
• Arzneimittelbegutachtung (Off-Label-Use

und Importarzneimittel)
• Erkennung und Anerkennung von Be-

rufskrankheiten
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Abb. 3.4: 
Begutachtung im GB ZP nach Anlassgruppen

Sozialmedizinische Expertengruppe
„Hilfsmittel und Medizinprodukte“

Die Sozialmedizinische Expertengruppe
„Hilfsmittel und Medizinprodukte“ (SEG
5) ist eine gemeinsame Einrichtung der
Medizinischen Dienste. Organisatorisch ist
sie beim MDK Hessen angesiedelt. Sie
übernimmt Koordinationsaufgaben inner-
halb der MDK-Gemeinschaft und erbringt
spezielle Beratungsleistungen im Auftrag
der Krankenkassen und ihrer Verbände,
beispielsweise in Form von sozialmedizini-
schen Grundsatzstellungnahmen, in fol-
genden Arbeitsfeldern:

• Bewertung von Hilfsmitteln
• Abgrenzungsfragen bei Hilfsmitteln (z.B.

gegenüber Gebrauchsgegenständen,
Praxis- bzw. Einrichtungsausstattung)

• Bewertung „hilfsmittelnaher Medizin-
produkte“

Orthopädisch-unfallchirurgische
 Begutachtung – Praxis der klinischen
Begutachtung. Urban & Fischer bei
 Elsevier, 1. Auflage, 2008.

Ein Mitarbeiter des GB ZP leistete als Autor
einen Beitrag zu diesem aktuellen Begut-
achtungswerk. Klar und leicht verständlich
bietet das Lehrbuch einen kompletten Über-
blick über die orthopädisch-unfallchirurgi-
sche Begutachtung in den verschiedenen
Versicherungszweigen. Als Nachschlagewerk
umfasst es darüber hinaus die aktuelle

Rechtslage und den Stand der
wissenschaftlichen Forschung
und gibt Antworten auf alle
relevanten Fragen bei der 
orthopädisch-unfallchirurgi-
schen Gutachtenerstellung.
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Begutachtung

Auftragslage
Seit 2003 steigt die Zahl der Auftragsein-
gänge im GB Pflege pro Jahr kontinuierlich
an. Dieser Trend hat sich auch im Berichts-
zeitraum fortgesetzt (Abb. 4.1). Der Zu-
wachs von 139.991 Eingängen im Jahr 2007
auf 149.931 im Jahr 2008 betrug über sieben
Prozent. Der Zuwachs vom Jahr 2008 auf
das Jahr 2009 lag bei knapp vier Prozent.

Im Auftrag der gesetzlichen Pflegekassen und ihrer Verbände bearbeitete der
 Geschäftsbereich Pflege (GB Pflege) im Berichtszeitraum Fragen und Problem -
stellungen zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit gemäß
dem elften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XI) in folgenden Themenfeldern:

• Feststellung der Pflegebedürftigkeit
• Pflegehilfsmittel
• Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
• Sorgfaltspflichtverletzungen (in Zusammenarbeit mit dem GB ZP)
• Pflegequalität

Darüber hinaus berät der GB Pflege die hessischen Pflegekassen zur Qualität der Versor-
gung sowie bei Vertragsverhandlungen und bietet Fortbildungen für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Pflegekassen an. Gutachter des GB Pflege sind Mitglied in der sozialmedi-
zinischen Expertengruppe der MDK-Gemeinschaft „Pflege/Hilfebedarf“ (SEG 2) und arbei-
ten eng mit dieser zusammen.

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Aufträge

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2008

149.931
2009

155.870
151.294 157.594
 7.583   5.859

Eingänge

Erledigte Gesamt

Offene

Abb. 4.1: 
Auftragserledigung im GB Pflege im Zeitraum 2008/2009

Überlagert wurde dieser Auftragsanstieg
durch zusätzliche Anträge in der Folge des
Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes (PfWG)
mit insbesondere einer deutlichen Leis tungs -
ausweitung für Personen mit eingeschränk-
ter Alltagskompetenz. Einerseits muss ten
hier viele bereits eingestufte Versicherte be-
züglich des Vorliegens der neuen Leistungs-
voraussetzungen beurteilt werden, anderer-
seits hat die Leistungsausweitung aber
auch neue Anträge ausgelöst. 

In der Vergangenheit konnte der Anstieg
durch eine konsequente Optimierung der
Arbeitsabläufe aufgefangen werden. Nach
Ausschöpfung dieser Möglichkeiten erfolg-
te im Jahr 2008 eine Aufstockung der Gut-
achterstellen und des Budgets für Begut-
achtungen durch externe Gutachter.

Erledigungsarten

Die Gutachter des GB Pflege bearbeiten
Aufträge zu einzelfallbezogenen Frage-
stellungen

• in Form einer aussagekräftigen Empfeh-
lung als Sozialmedizinische Fallberatung
(SFB),

• kurzgefasst als Gutachtenäquivalent,

Entwicklung in den Jahren 
2008 und 2009
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Abb. 4.3: 
Laufzeiten im GB Pflege in Tagen im Zeitraum 2008/2009

23,0%
Gutachten-
äquivalent

72,0%
Gutachten nach Untersuchung

vor Ort

3,4%
Sozialmedizinische

Fallberatung

1,3%
Gutachten

nach Aktenlage
beim MDK

0,3%
Gutachten nach Aktenlage

vor Ort

Jahr 2008

 
 

23,6%
Gutachten-
äquivalent

72,0%
Gutachten nach Untersuchung

vor Ort

3,3%
Sozialmedizinische

Fallberatung

1,0%
Gutachten

nach Aktenlage
beim MDK

0,1%
Gutachten nach Aktenlage

vor Ort

Jahr 2009

Abb. 4.2: Begutachtungen im GB Pflege 
nach Erledigungsarten im Zeitraum 2008/2009• ausführlich als Gutachten, entweder

nach Aktenlage oder mit persönlicher
Begutachtung des Versicherten.

Die Begutachtung zur Feststellung der
Pflegestufe (Pflegebegutachtung) findet in
der Regel vor Ort, das heißt in der Woh-
nung des Versicherten, in einer Pflege -
einrichtung oder in einer Einrichtung 
der Behindertenhilfe, statt. In bestimmten
Fällen, wie z. B. bei Anträgen auf wohn-
umfeldverbessernde Maßnahmen oder
sogenannten Krankenhaus-Eilbegutach-
tungen, kann die Bearbeitung als Gutach-
ten nach Aktenlage, Gutachtenäquivalent
oder SFB erfolgen.

Die Anteile der einzelnen Erledigungsarten
an der Gesamtheit der erledigten Aufträge
haben sich in den vergangenen Jahren
kaum verändert. Bei der Pflegebegutach-
tung soll möglichst die Umgebung des
 Antragstellers einbezogen werden. Daher
werden mehr als zwei Drittel der Aufträge
im GB Pflege als Gutachten nach Unter -
suchung vor Ort erledigt, vornehmlich in
der Wohnung des Versicherten oder in der
Pflegeeinrichtung (über 70 Prozent). Das
restliche Drittel entfällt auf die übrigen Erle-
digungsarten.

Laufzeiten

Im Rahmen der Reorganisation im Juni/Juli
2004 entstanden im GB Pflege hessenweit
sieben Teams, die Einzelfallbegutachtungen
durchführen. Für alle Teams wurden ein-
heitliche Prozesse definiert, mit kontinuier -
licher Evaluierung und der Möglichkeit 
zu Leistungsvergleichen. Zusätzlich wurden
auf Geschäftsbereichs- und Teamebene mit
allen größeren Pflegekassen Qualitätszirkel
eingerichtet mit dem Ziel, weitere Prozess-
verbesserungen zu diskutieren und umzu-
setzen. Die Abläufe konnten dadurch wei-
ter optimiert und die durchschnittliche Ge-
samtlaufzeit von 2004 bis 2009 um insge-
samt 25 Tage auf 20 Tage gesenkt werden. 

Eine besondere Herausforderung sind die
Vorgaben des Pflege-Weiterentwicklungs-
gesetzes. Bei Anträgen zur Feststellung der
Pflegebedürftigkeit muss beispielsweise in-
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nerhalb von fünf Wochen von der Pflege-
kasse ein Bescheid erteilt werden. Gemäß
einer Absprache mit den hessischen Pflege-
kassen stehen davon dem MDK vier Wo-
chen für die Gutachtenerstellung zur Ver-
fügung. Bereits Ende 2008 erstellte der
MDK Hessen etwa 80 Prozent aller Erst-
gutachten in dieser 4-Wochen-Frist. Unter
Berücksichtigung der Fälle, in denen es zu
einer vom Versicherten ausgehenden verzö-
gerten Begutachtung kam, beispielsweise
durch einen Krankenhausaufenthalt oder
durch Verschiebung eines Begutachtungs-
termins auf Wunsch des Versicherten, ist
diese Vorgabe des PfWG nahezu vollstän-
dig umgesetzt.

Qualitätsprüfung

Wie bereits in den Vorjahren wurde der
MDK Hessen im ersten Halbjahr 2008 aus-
schließlich mit der Durchführung anlass -
bezogener Qualitätsprüfungen und hieraus
resultierender Nachschauprüfungen beauf-
tragt. Diese Prüfungen wurden regelhaft
unangemeldet durchgeführt (Tab. 4.1).

Mit Inkrafttreten des Pflege-Weiterentwick-
lungsgesetzes zum 01.07.2008 haben sich
die Rahmenbedingungen in Bezug auf In-
tensität und Frequenz der Qualitätsprüfun-
gen gemäß §§ 114 ff SGB XI grundlegend
geändert:

• mindestens eine Qualitätsprüfung (Regel-
prüfung) in jeder Einrichtung bis Ende
2010, ab 2011 jährliche Qualitätsprüfun-
gen aller Einrichtungen

• zusätzlich Wiederholungsprüfungen (auf
Kosten und ggf. auch auf Antrag der Ein-
richtungen gemäß § 114 Abs. 5)

• uneingeschränkte Beratung der Einrich-
tungen zu Fragen der Qualitätssicherung
(§ 112 Abs. 3)

• laienverständliche Veröffentlichung der
Prüfberichte (§ 115 Abs. 1a)

Die Verbände der Pflegekassen haben den
MDK Hessen durch einen Generalauftrag
mit der einmaligen Regelprüfung aller Pfle-
geeinrichtungen bis Ende des Jahres 2010

Tab. 4.1: Qualitätsprüfung 2008 (1. Halbjahr)

Versorgungsform Erstprüfungen Nachschauprüfung Gesamt

Ambulant 11 19 30

Stationär 20 50 70

Gesamt 31 69 100

Tab. 4.2: Qualitätsprüfung 2008 (2. Halbjahr)

Versorgungsform Regelprüfung Anlassprüfung Wiederholungsprüfung Gesamt

Ambulant 38 26 19 83

Stationär 66 57 51 174

Gesamt 104 83 70 257

Tab. 4.3: Qualitätsprüfung 2009

Versorgungsform Regelprüfung Anlassprüfung Wiederholungsprüfung Gesamt

Ambulant 174 35 9 218

Stationär 389 85 32 506

Gesamt 563 120 41 724
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beauftragt. Zur Bewältigung der Auftrags-
menge wurden in Abstimmung mit dem Ver-
waltungsrat zunächst 31 zusätzliche Stellen
für pflegefachliche Gutachter geschaffen.
Bis Ende des Jahres 2009 konnten durch
Neueinstellungen und interne Umsetzun-
gen 25 pflegefachliche Stellen besetzt wer-
den. Im Berichtszeitraum wurden 981 Qua-
litätsprüfungen nach den geänderten Maß-
gaben durchgeführt (Tab. 4.2 und Tab. 4.3).

Beratung

Seit 2005 prüft der GB Pflege im Auftrag
der Verbände der Pflegekassen in Hessen
die Konzepte, die im Rahmen der Vertrags-
verhandlungen zum Zulassungsverfahren
von stationären, teilstationären und Kurz-
zeitpflegeeinrichtungen oder Hospizen vor-
gelegt werden. Geprüft werden insbeson-
dere inhaltliche Aussagen zur zielgruppen-
spezifischen Leistungserbringung sowie die
Ausführungen zum Qualitäts- und Risiko-
management. Die Mitarbeiter des Consul-
ting des GB Pflege geben Empfehlungen
zur Überarbeitung oder zur Ergänzung feh-
lender Aspekte ab. Die Bearbeitung erfolgt
nach Aktenlage. In Einzelfällen finden er-
gänzend Besuche vor Ort und Gespräche
mit den Einrichtungsvertretern statt, an de-
nen Mitarbeiter der Verbände der Pflege-
kassen, des MDK und gegebenenfalls Ver-
treter des zuständigen Amtes für Versor-
gung und Soziales oder des Sozialhilfeträ-
gers teilnehmen.

Im Jahr 2008/2009 sind insgesamt 103 Auf-
träge eingegangen. Sie verteilen sich wie
folgt auf die verschiedenen Einrichtungsar-
ten (siehe Tab. 4.4 oben auf dieser Seite).

Mit einem Träger wurde ein Strukturge-
spräch zur geplanten Eröffnung eines sta-
tionären Hospizes geführt. Die Kategorie
„Spezialeinrichtungen“ umfasst die vollsta-
tionären Angebote für spezifische Perso-
nengruppen wie beispielsweise Menschen
mit Demenzerkrankung, mit schweren neu-
rologischen Schädigungen, mit Beatmungs-
pflicht sowie psychisch Kranke mit Sucht-
verhalten und Komorbidität. Für diese Per-
sonenkreise sind in der Vergangenheit spe-
zielle Rahmenkonzeptionen unter Beteili-
gung des MDK Hessen entwickelt worden.
Die Auftragslage ist im Vergleich zu den
Vorjahren stabil geblieben.

Weitere Arbeitsschwerpunkte in der Bera-
tung der Pflegekassen waren:

• Rahmenvertragsverhandlungen gemäß § 75
SGB XI

• Mitwirkung im Landespflegeausschuss und
anderen Gremien

• Optimierung der Zusammenarbeit zwischen
den Pflegekassen und dem MDK

• medizinisch-pflegerische Grundsatzfragen

Beratung zu Fragen der Qualitätssicherung
in Pflegeeinrichtungen und zur Einzelfallbe-
gutachtung wurde auch von anderen Ziel-
gruppen nachgefragt. Hierzu gehörten ins-
besondere Leistungserbringer sowie regio-
nale Qualitätszirkel und Netzwerke von
 Einrichtungsträgern und niedergelassenen
Ärzten. Bei zwei Telefonaktionen von Presse
und Rundfunk stand ein Ansprechpartner
aus dem Team Consulting für die Beant -
wortung der eingehenden Anfragen zur
Ver fügung. Es wurden zahlreiche, über die
Home page des MDK Hessen eintreffende
Anfragen zu unterschiedlichen Themen
schriftlich beantwortet. In einem Fall wurde
ein Sachverständigengutachten im Auftrag
eines Amtsgerichtes erstellt. Ergänzend er-
folgte die Beiladung zur Verhandlung.

Tab. 4.4: Einrichtungsarten

Art der Einrichtung Anzahl der Aufträge 2008 Anzahl der Aufträge 2009 Gesamt

Vollstationär und 40 23 63
Kurzzeitpflege

Tagespflege 11 20 31

Spezialeinrichtungen 9 0 9
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Fortbildung

Im Berichtszeitraum hat der GB Pflege neun
Fortbildungsmaßnahmen und Schulungen
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der gesetzlichen Pflege- und Krankenkas-
sen zu folgenden Themen durchgeführt:

• Begutachtung von Pflegebedürftigkeit
nach SGB XI

• Qualitätsprüfungen gemäß §§ 112, 114
SGB XI

• Sturzprophylaxe
• Pflege im Hospiz
• Auswirkungen des Pflege-Weiterentwick-

lungsgesetzes

Zu den Anforderungen in Zusammenhang
mit Qualitätsprüfungen nach § 114 SGB XI
wurden Präsentationen und Schulungen für
Leistungserbringer durchgeführt. Die Nach-
frage nach solchen Veranstaltungen ist ste-
tig steigend und kann bisher nur begrenzt
abgedeckt werden.

Für die Gutachter im Geschäftsbereich Pfle-
ge wurden Schulungen zu den Auswirkun-
gen des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes,
zu relevanten Fragen der Begutachtungs-
praxis sowie ein Workshop zur Kinderbe-
gutachtung durchgeführt. Zusätzlich wurde
eine Arbeitsgruppe aus Pädiatern und Kin-
derkrankenschwestern ins Leben gerufen,
die die Gutachter bei Fachfragen unter-
stützt.

Die Pflegeversicherung – Handbuch
zur Begutachtung, Qualitätsprüfung,
Beratung, Fortbildung. Walter de
Gruyter, 2. Auflage, 2009.

Der MDK Hessen hat sich als Mitherausge-
ber sowie mit Beiträgen an dem Hand-
buch beteiligt. Es ist ein Referenzwerk für
die sachverständige Tätigkeit und bietet
zudem die Grundlage für eine weiter -
gehende wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit dem Thema Pflegeversiche-
rung. Die Autoren und Herausgeber sind
seit Jahren sachverständig tätig. Als Exper-
ten haben sie zur Thematik fachkundig

Stellung bezogen und sich
maßgeblich an der Qualitäts-
sicherung in der Pflege so-
wie an der Fortentwicklung
der Pflegeversicherung be-
teiligt.

Pressekonferenz zum Start der Pflege-
Transparenzvereinbarung

Das sozialmedizinische Thema, das die
 Öffentlichkeit im Jahr 2009 vielleicht am
meisten beschäftigt hat: die Pflege-Trans-
parenzvereinbarung. Entsprechend groß
war der Andrang bei der gemeinsamen
Pressekonferenz von GKV-Spitzenverband,
Medizinischem Dienst des Spitzenverban-
des Bund der Krankenkassen (MDS) und
MDK Hessen im Altenpflegeheim „Am
 Erlenbach“ einen Tag vor dem offiziellen
Start der Pflegenoten am 1. Juli 2009.
Journalisten verfolgten die exemplarische
Heimprüfung mit Überprüfung der Doku-
mentation, Interviews mit Heimpersonal
und -bewohnern und stichprobenhafter
Überprüfung des Pflegezustands. Bei der
anschließenden Gesprächsrunde hatten
die Medienvertreter Gelegenheit, die Ge-
schäftsführer von GKV-Spitzen verband,
MDS und MDK Hessen nach Einzelheiten
der Prüfung, zur  Benotung und dem Ver-
öffentlichungsverfahren zu befragen.
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Im Laufe des Berichtszeitraums nahm der
Personalbestand des MDK Hessen zu: an-
fangs betrug der Personalbestand 463 und
Ende des Jahres 2009 schließlich 507 Mit ar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Grund war die
Aufstockung an Stellen für Pflegefachkräfte
in den Teams für Qualitätsprüfung im Ge-
schäftsbereich Pflege, ausgelöst durch das
am 1. Juli 2008 in Kraft getretene Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz. Dabei betrug
die Zahl der tatsächlich besetzten Vollzeit-
stellen zum Jahresende 413,5 (2008) bzw.
436,5 (2009). Im Jahr 2008 bestand mit
fünf und im Jahr 2009 mit sechs Auszubil-
denden ein Ausbildungsverhältnis zur Kauf-
frau/Kaufmann für Bürokommunikation.

Im Folgenden sind die Angaben nach den
einzelnen Mitarbeitergruppen unterteilt:

• in den operativen Geschäftsbereichen: Gut-
achterinnen/Gutachter (Ärz tinnen/Ärzte
sowie psychologische Psychotherapeut/
innen und Orthopädiemechanikermeis -
ter), Pflegefachkräfte und Assistenzkräfte,

• in den Unterstützungsbereichen: Mitar-
beiter/innen der Geschäftsführung sowie
 Mitarbeiter/innen der Servicebereiche
einschließlich Reinigungsdienst. 

Die Tabellen 5.1 und 5.2 geben Aufschluss
über die Verteilung auf die einzelnen Mitar-
beitergruppen in den Jahren 2008 und
2009.

Tab. 5.1: Stellenbesetzung beim MDK Hessen am 31.12.2008

2008

Stellen Mitarbeiter davon davon davon davon
männlich weiblich Vollzeit Teilzeit

Ärzte 146,0 160 50 % 50 % 74 % 26 %

Diplom-Psychologen 3,0 3 67 % 33 % 100 % 0 %

Orthopädiemechaniker 2,0 2 100 % 0 % 100 % 0 %

Pflegefachkräfte 55,5 65 18 % 82 % 58 % 42 %

Assistenzkräfte 165,5 203 3 % 97 % 54 % 46 %

Verwaltungsangestellte 41,5 48 31 % 69 % 69 % 31 %

Gesamt 413,5 481 24 % 76 % 63 % 37 %

Entwicklung in den Jahren 
2008 und 2009

Tab. 5.2: Stellenbesetzung beim MDK Hessen am 31.12.2009

2009

Stellen Mitarbeiter davon davon davon davon
männlich weiblich Vollzeit Teilzeit

Ärzte 147,0 162 50 % 50 % 73 % 27 %

Diplom-Psychologen 3,0 3 67 % 33 % 100 % 0 %

Orthopädiemechaniker 2,0 2 100 % 0 % 100 % 0 %

Pflegefachkräfte 68,5 80 19 % 81 % 59 % 41 %

Assistenzkräfte 175,5 213 5 % 95 % 56 % 44 %

Verwaltungsangestellte 40,5 47 32 % 68 % 70 % 30 %

Gesamt 436,5 507 25 % 75 % 63 % 37 %



Der Anteil der Verwaltungsmitarbeiter ist
seit 2005 kontinuierlich gesunken und lag
Ende 2009 bei lediglich 9,3 Prozent. Der
Anteil der Beamtinnen und Beamten am
medizinischen Personal sank im Berichts-
zeitraum von 1,1 Prozent (2008) auf 0,65
Prozent (2009). Die Zahl der Versorgungs-
empfänger ging im selben Zeitraum von
102 auf 99 zurück. Der Anteil an den Perso-
nalkosten verringerte sich dadurch von 11,2
auf rund 10,4 Prozent.

Medizinische Fachkompetenz des MDK
Hessen
Auf die Bereitstellung von speziellem und
fachübergreifendem medizinischen Wissen
legt der MDK Hessen im Interesse seiner
Auftraggeber sowie der zunehmend diffe-
renzierter werdenden Frage- und Problem-
stellungen großen Wert. Die Fortbildung
der Gutachterinnen und Gutachter der ein-
zelnen Fachgebiete sowie die Weiterbil-
dung in der Sozialmedizin wurde daher
auch in den Jahren 2008/2009 zielstrebig
fortgesetzt. Grundlage des medizinischen
Sachverstands des MDK Hessen bildete da-
bei weiterhin das ausgewogene Spektrum
an fachärztlicher Kompetenz (Abb. 5.1).

Neben ihren Gebiets- und Facharztkompe-
tenzen verfügt eine Vielzahl der ärztlichen
Gutachterinnen und Gutachter über weite-
re Zusatzbezeichnungen, Fachkundenach-
weise sowie fachnahe Zweitberufe. Den
Schwerpunkt bildet hierbei regelmäßig die
Sozialmedizin (Tab 5.3).
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Abb. 5.1: Anteile der ärztlichen Gutachter/innen nach 
Gebietsbezeichnungen am 31.12.2009

Zusatzbezeichnung/ Anzahl der
-qualifikation Mitarbeiter

Sozialmedizin 109

Notfallmedizin 33

Ärztliches 16
Qualitätsmanagement

Sportmedizin 13

Naturheilverfahren 3

Betriebsmedizin 3

Akupunktur 3

Tab. 5.3: Zusatzbezeichnungen und 
-qualifikationen ärztlicher Gutachter
beim MDK Hessen

Zusatzqualifikation Anzahl der
Mitarbeiter

Diplom-Pflegewirt/in 16

Pflegedienst-/Heimleitung 15

Qualitätsbeauftragte / 14
Qualitätsmanager

TQM-Auditor/in 10

Fachkrankenschwester/ 9
-pfleger für Anästhesie
und Intensivmedizin

Fachkrankenschwester/ 3
-pfleger für Gerontologie / 
Gerontopsychiatrie

Diplom-Pflegemanager 3

Lehrer/in für Pflegeberufe 2

Tab. 5.4: Zusatzqualifikationen der
Pflegefachkräfte beim MDK Hessen

Pflegefachkräfte
Die Pflegefachkräfte des MDK Hessen sind
berufserfahrene Altenpfleger/innen oder
Krankenschwestern/-pfleger. Ein Großteil
weist darüber hinaus Zusatz- und Mehr-
fachqualifikationen auf (Tab 5.4).

Externe Gutachter/innen
Der MDK Hessen beauftragt seit seinem
 Bestehen externe Gutachterinnen und
 Gutachter, die auf Honorarbasis tätig wer-
den. Im Jahr 2009 (2008) wurden 87.203
(88.030) Bearbeitungsaufträge an insge-
samt 112 (92) Ärztinnen und Ärzte und 289
(281) Pflegefachkräfte erteilt. Weitere 199
(203) Aufträge wurden von vier (sechs) Gut-
achtern aus anderen nichtärztlichen Heil-
bzw. Gesundheitsberufen erledigt.
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Sonstige Kennzahlen
Der Fort- und Weiterbildungsaufwand für
das gesamte Personal betrug im Jahr 2009
(2008) insgesamt 2.119 (1.989) Tage. Da-
von entfielen 85,5 (89,4) Prozent auf das
gutachterliche Personal. Die Krankheits -
quote lag im Jahr 2009 (2008) bei 4,4 (4,2)
Prozent.

Im Jahr 2009 (2008) betrug die Fluktua -
tionsquote 4,0 (4,5) Prozent, wobei hier 10
(11) Rentenaustritte rund 50 (61) Prozent
der Gesamtaustritte ausmachten. Bei der
Berechnung der Fluktuationsquote wurden
nur Austritte berücksichtigt, die nicht vom
MDK Hessen veranlasst oder gewünscht
waren. Durch Fluktuation frei gewordene
Stellen wurden bereits oder werden dem-
nächst nachbesetzt.

Auf dem Stellenmarkt sind durch die starke
Nachfrage im Bereich der Kliniken Facharzt-
stellen insgesamt schwerer zu besetzen.
Gegen den Trend konnte der MDK Hessen
im Jahr 2009 (2008) 12 (13) ärztliche Stel-
len besetzen.

Girls’ Day

Umfassenden Einblick erhalten auch die
Schülerinnen, die den MDK Hessen am
Girls’ Day besuchen. Seit Jahren nimmt
der MDK Hessen regelmäßig an Deutsch-
lands größtem Berufsorientierungsprojekt
für Mädchen teil. Die acht bis neun Schü-
lerinnen ab Klasse 5 haben an diesem Tag
die Möglichkeit, sich ein Bild von der
 Arbeit beim MDK zu machen. Nach einer
Führung durch die einzelnen Abteilungen
erfahren die Mädchen Näheres über die
Tätigkeit als Orthopädiemechaniker, Infor-
mationstechniker und Online-Redakteur
beim MDK. Die Mini-Projekte Visitenkar-
ten erstellen, Fußsohlen abformen und
Homepage basteln sorgen dafür, dass we-
der die praktischen Erfahrungen noch der
Spaß zu kurz kommen.



Der Medizinische Dienst der Krankenversi-
cherung in Hessen ist eine Gemeinschafts-
einrichtung der gesetzlichen Kranken- und
Pflegekassen in Hessen. Sie finanzieren ihn
hälftig über eine Pro-Kopf-Umlage für jedes

Mitglied mit Wohnsitz in Hessen. Diese be-
trug pro Mitglied 11,96 Euro für das Jahr
2008 bzw. 12,79 Euro für das Jahr 2009.
Eine Übersicht über die Einnahmen und
Ausgaben zeigt Tabelle 6.1.
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Entwicklung in den Jahren 
2008 und 2009
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Einnahmen Jahresrechnung Jahresrechnung
in Tausend Euro 2008 2009

Einnahmen aus der Umlage 41.857 45.168

Einnahmen (Erstattungen, 569 474
Vermögenserträge)

Einnahmen insgesamt 42.426 45.642

Ausgaben Jahresrechnung Jahresrechnung
in Tausend Euro 2008 2009

Persönliche 32.206 34.099
Verwaltungskosten

Beiträge/Vergütungen an 5.514 5.727
Andere für 
Verwaltungszwecke

Sächliche Verwaltungskosten 4.664 5.097
und Sonstige

Investitionen 387 407

Ausgaben insgesamt 42.771 45.330

Tab. 6.1: Einnahmen und Ausgaben des MDK Hessen: Jahresrechnung gemäß
 Sozialversicherungs-Rechnungsverordnung (SVRV)
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(Gemäß der Satzung vom 22. September 1989 in der Fassung vom 19. März 2010)

• AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen
• BKK Landesverband Hessen
• IKK classic
• Landwirtschaftliche Krankenkasse Hessen, 

Rheinland-Pfalz und Saarland
• Krankenkassen für den Gartenbau
• Ersatzkassen

M
D
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Tr
äg

erTräger – Mitglieder der Arbeits ge-
meinschaft Medizinischer Dienst
der Krankenversicherung in Hessen

MDK Hessen – Mitglieder des Verwaltungsrats (Stand: August 2010)

AOK – die Gesundheitskasse in Hessen
• Peter Wedemeier
• Herbert Schneider
• Dr. Werner Scherer (Alternierender Verwaltungsratsvorsitzender)
• Friedrich Avenarius

BKK Landesverband Hessen
• Walter Pohl (Alternierender Verwaltungsratsvorsitzender)
• Joachim Ziethen
• Dr. Andreas Braun

IKK classic
• Dieter Göbel
• Walter Löb

Landwirtschaftliche Krankenkassen
• Heinrich Heidel
• Christian Wirxel

Ersatzkassen
• Willi Leber
• Norbert Sudhoff (Alternierender Verwaltungsratsvorsitzender)
• Antonio Quiros-Velasco
• Claudia Ackermann
• Dr. Barbara Voß

Ansprechpartnerin für die Selbstverwaltung

Karin Jesgarek
MDK Hessen
Zimmersmühlenweg 23, 61440 Oberursel
Telefon: 06171 / 634-202, Telefax: 06171 / 634-155
E-Mail: k.jesgarek@mdk-hessen.de
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Geschäftsführung
Geschäftsführer: Dr. iur. Dr. biol. hom.
Wolfgang Gnatzy
Zimmersmühlenweg 23
61440 Oberursel

Ärztliche Leitung
Leitender Arzt: Dr. med. Jörg van Essen
Zimmersmühlenweg 23
61440 Oberursel

Geschäftsbereich Krankenhaus
Leiter: Dr. med. Markus Langhans
Zimmersmühlenweg 23
61440 Oberursel

Geschäftsbereich
Arbeitsunfähigkeit/Rehabilitation
Leiter: Dr. med. Heinrich Schaller
Bertha-von-Suttner-Straße 1–3
34131 Kassel

Geschäftsbereich Zentralisierte Produkte
Leiterin: Dr. med. Birgit Jäger-Glogauer
Zimmersmühlenweg 23
61440 Oberursel

Geschäftsbereich Pflege
Leiterin: Dr. med. Jutta Belle-Haueisen
Zimmersmühlenweg 23
61440 Oberursel

Stabs- und Servicebereich Wissen und
Kommunikation
Leiter: Dr. med. Thomas Gaertner
Zimmersmühlenweg 23
61440 Oberursel

Servicebereich Personal
Leiterin: Petra Becker
Zimmersmühlenweg 23
61440 Oberursel

Servicebereich Finanzen
Leiter: Frank Zahradnik
Zimmersmühlenweg 23
61440 Oberursel

Servicebereich Infrastruktur und Einkauf
Leiter: Jürgen Wedel
Zimmersmühlenweg 23
61440 Oberursel

Servicebereich Informationstechnologie
Leiter: Dr. med. Bernhard Kohlberger
Zimmersmühlenweg 23
61440 Oberursel
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Kundenzufriedenheit

Der MDK Hessen legt großen Wert auf hohe Qualität und auch die Akzeptanz seiner
Dienstleistungen. Um diese weiter zu verbessern, führt der MDK Hessen seit 2007 in
 Zusammenarbeit mit der unabhängigen Management + Marketing Consulting (M+M)
jährlich eine Befragung unter den Mitarbeitern der Kranken- und Pflegekassen durch. Die
Auftraggeber sind offenbar mehr als zufrieden: Zum dritten Mal in Folge benoteten 2009
die Kassenmitarbeiter den Service des MDK Hessen mit „gut“ – ein Ansporn, unseren 
Service weiterzuentwickeln.



Schiffenberger Weg 111
35394 Gießen

Zimmersmühlenweg 23
61440 Oberursel

Welfenstraße 2
65189 Wiesbaden 

Landwehrstraße 54
64293 Darmstadt

Friedrichsring 34
63069 Offenbach

Mainzer Landstraße 191
60327 Frankfurt am Main

Am Rosengarten 23
36037 Fulda

Bertha-von-Suttner-Straße 1–3
34131 Kassel

Raiffeisenstraße 6
35043 Marburg

Geschäftsstellen des
MDK Hessen

Der MDK Hessen ist mit seinen Geschäftsstellen an neun Standorten in Hessen vertreten.
Daneben unterhält er an neun weiteren Orten Untersuchungsstellen, die die wohnortnahe
Begutachtung von Versicherten auch in größerer Entfernung zu den Standorten sicher -
stellen. Die Untersuchungsstellen sind im Gegensatz zu den Standorten lediglich zu den
vereinbarten Untersuchungsterminen mit dem entsprechenden Team besetzt.
Untersuchungsstellen gibt es in Alsfeld, Bensheim, Dieburg, Dillenburg, Erbach, Eschwege,
Homberg/Efze, Korbach und Rüsselsheim.



Herausgeber

Medizinischer Dienst der
Krankenversicherung in Hessen
Zimmersmühlenweg 23
61440 Oberursel

Telefon: 06171 / 634-00
Telefax: 06171 / 634-155
E-Mail: info@mdk-hessen.de
Internet: www.mdk-hessen.de

Verantwortlicher Redakteur (V.i.S.d.P.)

Dr. Dr. Wolfgang Gnatzy
Geschäftsführer des MDK Hessen

Redaktion

Dr. med. Thomas Gaertner
Dipl.-Biol. Dina Koletzki de Salazar
Lydia Frank

Gestaltung und Realisation

JOUVE Germany GmbH & Co KG
Am Holzweg 26
65830 Kriftel

Im
p

re
ss

u
m

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung in Hessen


